
Der Kreistag überträgt der örtlichen Rechnungsprüfung die erweiterte Prüfung der 
Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nach § 103 Abs. 2 Nr. 1 
Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 53 Kreisordnung NRW. 
 
 


